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Vorwort

Seit dem Erscheinen der 2. Auflage der „Einführung in das Europarecht“ vonHelmut
Lecheler sind mehr als 20 Jahre vergangen. Die Grundlagen des Rechts der Europäi-
schen Union wie auch die Herausforderungen, vor denen die europäische Integration
steht, haben sich in diesem Zeitraum erheblich gewandelt. Die nach dem Scheitern des
Verfassungsvertrages durch den Vertrag von Lissabon sowie die Grundrechtecharta
geschaffene Ordnung bestimmt seit nunmehr über 15 Jahren die Struktur der Euro-
päischen Union, wobei sich allerdings nicht nur das Sekundärrecht in allen möglichen
Bereichen, vielfach auf der Basis der im Vertrag von Lissabon neu geschaffenen Kom-
petenzen, sondern natürlich auch die Interpretation und Rechtsfortbildung durch den
EuGH wesentlich weiterentwickelt haben. Zudem hat die Europäische Union seit
dem Beginn der Finanzkrise im Jahre 2008 gleichsam permanent auf krisenhafte Ent-
wicklungen weltweit – zu nennen sind neben der Klimakrise insbesondere der Krieg
in derUkraine –wie auch in ihrem Innern – insbesondere imBeispiel der Rechtsstaats-
krise in Polen undUngarn – reagierenmüssen.Dies hat sich nicht nur in einer teilweise
gravierenden Neuorientierung der politischen Schwerpunkte der europäischen Inte-
gration, sondern auch in der Entwicklung des Europarechts selbst niedergeschlagen.
Diese Entwicklungen betreffen die unterschiedlichen Ebenen und Bereiche des Uni-
onsrechts: Von der Änderung des Primärrechts und der Schaffung flankierender völ-
kerrechtlicher Vereinbarungen der Mitgliedstaaten in Reaktion auf die Finanzkrise
reichen sie über völkerrechtlicheKooperationen der EuropäischenUnion imZuge der
Krise des Welthandelssystems hin zu vielfältigen sekundärrechtlichen Neujustierun-
gen unterschiedlicher Politikbereiche der Union in Reaktion auf die diversen Krisen
wie im Energie- und Klimarecht oder im Migrationsrecht. Auch das Recht der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gewinnt in Anbetracht der wachsenden
weltweitenKrisen undKonflikte immer stärker an praktischer Bedeutung.

Das Lehrbuch kann und will all diese Entwicklungen nicht im Detail nachzeichnen.
Dazu wären deutlich umfangreichere Betrachtungen nötig. Allerdings bilden diese
Entwicklungen den Rahmen, in dem das Europarecht heute in der internationalen
Ordnung wie auch in den nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten seine
Rolle einnimmt. Es ist dabei nach wie vor ein besonders wirkmächtiges Rechts-
gebiet, welches insbesondere das nationale Recht in nahezu allen Sachbereichen
durchdringt. Das vorliegende Buch möchte – im Einklang mit den Vorauflagen –
Grundsatz- und Systemfragen des Unionsrechts erläutern und die für das Staats-
examen erforderlichen Grundkenntnisse des Rechts der Europäischen Union ver-
mitteln. Hierzu gehören weiterhin die grundlegenden Strukturen und Charakteristi-
ka des Unionsrechts (§§ 2, 3), der Überblick über die Organe der Union und ihre
Funktionen (§§ 4, 7), die Rechtsquellen und der Grundrechtsschutz (§§ 5, 6) sowie
das Rechtsschutzsystem (§ 8), ferner das Binnenmarktrecht der Grundfreiheiten
(§ 9), die Grundzüge der Politiken der Union (§ 10) und insbesondere auch die EU-
Außenbeziehungen (§ 11). Diese Bereiche decken sicher den Pflichtfachstoff im
Europarecht ab. Vertiefungshinweise, die etwa weiterführende Fragen behandeln
bzw. sich auf die Inhalte des Schwerpunktstudiums beziehen, sind drucktechnisch
gekennzeichnet. Ebenso werden Passagen mit besonders relevanten Grundlagenin-
halten hervorgehoben, um eine schnelle Wiederholung der essentiellen Inhalte zu
ermöglichen und so eine Kern-Lernauswahl zu markieren.



Mit der vorliegenden 3. Auflage ist die Bearbeitung des Lehrbuchs in neue Hände
übergegangen. Nachdem unser verehrter Lehrer Helmut Lecheler im Jahr 2016 viel
zu früh verstorben ist, haben wir das Werk übernommen und legen nun eine voll-
ständig überarbeitete Neuauflage vor. Dabei ist das didaktische Konzept in seiner
Grundstruktur beibehalten und fortgeführt worden. Das Buch versucht, die wesent-
lichen Elemente des Europarechts zu identifizieren und im Zusammenhang ihrer
Entwicklung herzuleiten und zu erläutern. Weiterhin werden Literaturnachweise
dezidiert nicht nur aus dem deutschsprachigen Schrifttum herangezogen, sondern
auch die wichtige englisch- und französischsprachige, zuweilen auch die italienisch-
sprachige europarechtliche Literatur berücksichtigt. Das Buch enthält überdies zur
Fallprüfung mehrere Aufbauschemata, die sich freilich als Vorschläge begreifen,
sowie zusammenfassende Übersichten. Es bezieht in inhaltlicher Hinsicht eingehend
die Judikatur des EuGH und des EuG, welche für Studium und Praxis wie auch für
das Verständnis des Europarechts von besonderer Bedeutung ist, in seine Darstel-
lung ein. Hierbei versucht es, die Kernaussagen der Rechtsprechung konzise dar-
zustellen und im relevanten Zusammenhang zu bewerten. Literatur und Rechtspre-
chung befinden sich grundsätzlich auf dem Stand von April 2025. Das Buch wendet
sich in erster Linie an Studierende im Pflichtfach und im Schwerpunktstudium,
ferner auch an Referendare und Praktiker. Es kann als Einführung genutzt werden,
eignet sich aber auch zur Wiederholung und in seinen weiterführenden Passagen ggf.
als Vertiefung für Fortgeschrittene.
Für ihre engagierte Unterstützung bei der Neuauflage danken wir den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in Hannover, Frau Josefin Pfaff und Frau Jasmin Wulf
sowie Herrn Danny Prieske und Herrn Julian Tschech, sowie in Bayreuth, Frau
Sonja Hoffmann, Frau Pia Schönrich, Frau Amelie Tacke und Herrn Philipp Dietz.
Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir stets dankbar; sie erreichen
uns unter Joerg.Gundel@uni-bayreuth.de sowie LS.Germelmann@jura.uni-hanno-
ver.de.

Bayreuth und Hannover, im Juli 2025 Jörg Gundel
Claas Friedrich Germelmann

VI Vorwort



Vorwort zur 2. Auflage

Diese Einführung will Grundkenntnisse des derzeitigen Rechtsbestandes der Euro-
päischen Union vermitteln: die Zusammensetzung und das Funktionieren der Orga-
ne, die Rechtsquellen, den Rechtsschutz der Gemeinschaftsbürger, der Mitgliedstaa-
ten und der Gemeinschaftsorgane (§§ 2–7). Im Anschluss daran erläutert sie die
Regeln, nach denen der Binnenmarkt hergestellt wird und funktioniert (Grundfrei-
heiten und Politiken; §§ 8 und 9). Schließlich werden die Kompetenzen betrachtet,
mit denen die Europäische Union am internationalen Rechtsverkehr teilnimmt (Au-
ßenkompetenz; § 10).

Die Einführung richtet sich zunächst an Anfänger im Studium des europäischen
Rechts, sowohl im Pflicht- wie auch im Wahlfach. Literatur und Rechtsprechung
sind im Blick auf das verfolgte didaktische Ziel auf wenige ausgewählte Beispiele
beschränkt. Dabei wurde auch die Literatur anderer Mitgliedstaaten mit einbezogen,
um deutlich zu machen, dass die Probleme bei der Auslegung und Anwendung des
Gemeinschaftsrechts nicht aus der Sicht der deutschen Literatur allein behandelt
werden können. Darauf hat Gert Nicolaysen im Vorwort zur 1. Auflage seines
„Europarecht I“ (Baden-Baden 1991) zu Recht hingewiesen: Ohne die Berücksichti-
gung der Literatur anderer Länder „ist juristisches Arbeiten im Europarecht nicht
möglich“. Das gilt im besonderen Maße in Verfahren vor dem EuGH.

Zunehmend müssen sich deutsche Gerichte (v. a. im Rahmen von Vorlageverfahren
nach Art. 234 EG) und Rechtsanwälte (im Rahmen von Vorlageverfahren, aber auch
bei Nichtigkeitsklagen gegen Entscheidungen der Organe nach Art. 230 EG) mit
europäischem Recht befassen. Auch ihnen möchte das vorliegende Buch eine Hilfe
zum Verständnis des Gemeinschaftsrechts sein.

Das Buch ist auf der Grundlage des Nizza-Vertrages geschrieben. Auf diesem Stand
soll der Leser in das Europarecht eingeführt werden. Neuerungen des Nizza-Ver-
trages werden als solche nur dort gekennzeichnet, wo es zum Verständnis unerläss-
lich ist. Der Stand der Konventsarbeiten im Frühjahr 2003 ist, so weit das derzeit
sinnvoll ist, berücksichtigt. Die Ergebnisse des Konvents bedürfen noch der Annah-
me durch den Rat und anschließend der Ratifikation in allen Mitgliedstaaten. Dieser
Prozess wird sich mindestens bis Ende 2004 hinziehen. Bis dahin bleibt der Nizza-
Vertrag die rechtliche Basis des Gemeinschaftsrechts.

Die Zitierweise der Europäischen Verträge ist derzeit (unerfreulicherweise) unter-
schiedlich. Auf Wunsch des Verlages folge ich hier der Zitierweise, die der EuGH
seit dem 1.5.1999 verwendet (vgl. NJW 2000, 52): Danach steht EU für den Vertrag
über die Europäische Union (bisher EUV); EG für den EG-Vertrag (bisher EGV);
KS für den – inzwischen ausgelaufenen – EGKS-Vertrag (bisher EGKSV) und EA
für den EAG-Vertrag (bisher EAGV).

Das Buch ist grundsätzlich auf dem Stand vom 30.4.2003. Die Arbeiten des Ver-
fassungskonvents sind teilweise noch bis Juli 2003 berücksichtigt.

Eine Einführung muß sich notwendigerweise beschränken. Zur Vertiefung verweise
ich daher immer wieder auf das Übungsbuch, welches ich zusammen mit meinem
früheren Assistenten und jetzigen Priv.-Doz. Dr. Jörg Gundel verfasst habe (H. Le-
cheler/J. Gundel, Übungen im Europarecht, 1999).



Auch an diesem Buch hat er wiederum mitgearbeitet, wofür ich ihm herzlich danke.
Ebenso danken möchte ich auch meinem engagierten jungen Mitarbeiter-Team, vor
allem Frau Blechschmidt und den Herren Germelmann und Oen. Die Neubearbei-
tung war mit weit mehr Arbeit verbunden als vorhergesehen. Sie hätte ohne bereit-
willige Hilfe nur schwer bewältigt werden können.
Wer diese Einführung und das Übungsbuch durchgearbeitet hat, sollte zur Exa-
mensreife geführt und fähig sein, sich in spezielle Bereiche des Europäischen Ge-
meinschaftsrechts einzuarbeiten.

Berlin, 1.8.2003 Helmut Lecheler

VIII Vorwort zur 2. Auflage
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